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Vorwort zur 1. Auflage

Das Legalitätsprinzip aus § 163 StPO verpflichtet die Polizei zur Verfolgung
von Straftaten. Wesentlichen Anteil an der Vielfalt der täglich von Polizei und
Justiz zu bearbeitenden Delikte haben die sog. Verkehrsstraftaten. Es sind
dies Delikte aus dem Strafgesetzbuch (StGB), Straßenverkehrsgesetz
(StVG), Kraftfahrzeug-Steuergesetz (KraftStG) und Pflichtversicherungsge-
setz (PflVersG), die – im Gegensatz zu den sog. Verkehrsordnungswidrigkei-
ten – mit Vergehensstrafe bedroht sind.

Wie andere Rechtsgebiete auch, ist gerade das Verkehrsrecht einer immer
dynamischeren Fortentwicklung ausgesetzt. Dies ist erst kürzlich wieder im
Zusammenhang mit der bereits erfolgten Herabsetzung der Promillegrenze
für die absolute Fahruntüchtigkeit auf 1,1 sowie der geplanten Änderung in
§ 24a StVG auf 0,5 ‰ deutlich geworden. Beide Neuregelungen sind in dem
Werk nach aktuellem Erkenntnisstand berücksichtigt.

Vor Probleme besonderer Art gestellt ist nach der deutschen Einigung die sich
selbst erst neu formierende Polizei in den fünf neuen Bundesländern und im
bisherigen Ostteil Berlins.

Aber auch in den alten Bundesländern fehlte bislang eine ganz auf Polizeibe-
lange zugeschnittene Erläuterung der Verkehrsstraftaten, die dem meist
unter Zeitdruck arbeitenden Praktiker rasche und dennoch ergiebige Informa-
tionen aus einer Hand bietet, ohne dass er dafür erst die verschiedensten
Kommentare, Fachzeitschriften und Gerichtsentscheidungen durchforsten
muss.

Gestützt auf ihre praktischen wie theoretischen Erfahrungen als Leiter einer
Verkehrsüberwachungsgruppe, Dienstgruppenleiter, Verkehrssachbearbeiter
sowie als Fachlehrer an der Polizeischule des Saarlandes, waren die Ver-
fasser bestrebt, diese Lücke zu schließen. Mit dem Werk soll eine gleicher-
maßen für die Aus- und Fortbildung wie für die tägliche Praxis anwendbare
Orientierungshilfe gegeben werden.

Alle bedeutsamen Verkehrsstraftaten sowie deren Auswirkungen auf Fahrer-
laubnis und Führerschein des Täters werden prägnant erläutert.

Anregungen aus der Praxis zur Berücksichtigung im Rahmen späterer Aufla-
gen nehmen die Autoren gerne entgegen.

Lebach, im Juli 1991 Die Verfasser
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Vorwort zur 9. Auflage

Die Einarbeitung der zahlreichen Rechtsänderungen, insbesondere des
Straßenverkehrsgesetzes und seiner Verordnungen (StVO, StVZO, FZV und
FeV) sowie die Fortentwicklung der Rechtsprechung und Literaturmeinun-
gen, sind die Schwerpunkte dieser überarbeiteten Neuauflage. Gleichzeitig
wurden auch Anregungen aus der Leserschaft mit berücksichtigt. Die Ände-
rungen wurden in der bisher bewährten Verfahrensweise eingebracht.

Im Themenkomplex „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ wurden die umfangreichen,
themenbezogenen Änderungen berücksichtigt. Beispielhaft sei nur auf die
veränderten Klasseneinteilungen, die Einführung neuer Fahrerlaubnis-
klassen (z. B. A2 und AM) und die Problematik der Elektrofahrräder hinge-
wiesen.

Der Wechsel vom Verkehrszentralregister (VZR) hin zum Fahreignungsre-
gister (FAER) mit seinen vielfältigen gesetzlichen Bestimmungen nahm eben-
falls breiten Raum bei der Überarbeitung ein. Auf besonderen Wunsch aus
der Leserschaft wurde im Bereich der Verkehrsstraftaten auf die Begriffe
Fahruntüchtigkeit und Fahrunsicherheit eingegangen. Die häufig synonym
verwandten Begriffe wurden erläutert, die dazu ergangene Rechtsprechung
und Literaturauffassung analysiert dargestellt und letztendlich wurde begrün-
det, warum nach wie vor an dem Begriff der Fahruntüchtigkeit festgehalten
wird.

Auf die derzeit geführte öffentliche Diskussion über die Absenkung der Pro-
millegrenzen oder die Einführung eines Gefahrengrenzwertes im § 24a Abs. 2
StVG, die gerade in Bezug auf den „Drogen“−Gefahrengrenzwert durch die
Vorlage eines Entwurfs eines Cannabiskontrollgesetzes (Deutscher Bun-
destag, Drucksache 18/4204 vom 04.03.2015) neu belebt wurde, wird an
dieser Stelle verzichtet, da diese Forderungen noch nicht den Status einer
Entscheidungsrelevanz erreicht haben.

Das statistische Zahlenmaterial wurde soweit möglich auf den neuesten
Stand gebracht.

Ich möchte mich an dieser Stelle noch besonders bei POK’in Aline Hollen-
bach, Landesinstitut für Präventives Handeln, Herrn Dr. Andreas Ewald,
Universität des Saarlandes, Institut für Rechtsmedizin, und Herrn Axel Uhle,
Verkehrspsychologe von der TÜV SÜD Pluspunkt GmbH, bedanken, die mich
bei der Überarbeitung in ihren Fachgebieten unterstützt haben.

In rechtlicher Hinsicht entspricht das Werk dem Stand: November 2015.

Saarbrücken, im November 2015 Bernd Brutscher
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1 Der räumliche Anwendungsbereich

1.1 Allgemeines
Die nachfolgend behandelten Straf- und Bußgeldtatbestände finden aus-
nahmslos nur dort ihre Anwendung, wo sie im öffentlichen Verkehrsraum be-
gangen worden sind. Insofern hat der Begriff der „Öffentlichkeit“ eine ent-
scheidende Bedeutung.
Für den Begriff des „öffentlichen Verkehrsraums“ werden darüber hinaus
auch noch Begriffe wie „Straßenverkehr“, „öffentlicher Straßenverkehr“ oder
„öffentliche Wege und Plätze“ benutzt. Seit Änderung des StVG ist der Begriff
„öffentliche Straßen“ geläufig.

1.2 Schaubild

Räumlicher Anwendungsbereich der Verkehrsvorschriften

nichtöffentlicher Verkehrsraum öffentlicher Verkehrsraum

rechtlich-öffentlicher
Verkehrsraum

tatsächlich-öffentlicher
Verkehrsraum

beschränkt-öffentlicher
Verkehrsraum

Widmung

Gemeingebrauch

Fernstraßengesetz Straßengesetze der Länder1
(z. B. Saarländisches Straßengesetz)

Gebrauch ist jedem
zum Verkehr gestattet

Gebrauch ist jedem innerhalb der
verkehrsüblichen Grenzen gestattet

1

1 Die Vorschriften der Straßengesetze der Länder sind weitgehend angeglichen.
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1.3 Nichtöffentlicher Verkehrsraum
Nichtöffentlich sind die für jeden Verkehr gesperrten Straßen und solche Flä-
chen, für die erkennbar nur solche Benutzer zugelassen sind, die entweder
untereinander durch persönliche oder sachliche Beziehungen verbunden
sind oder zu dem Verfügungsberechtigten in solchen Beziehungen stehen.2
Als nichtöffentlicher Verkehrsraum wurden beurteilt:
– Flächen, die, z. B. wegen Bauarbeiten, durch Absperrschranken oder

ähnlich wirksame Mittel, für alle Verkehrsarten gesperrt sind,3 
– Wege auf Werks- oder Kasernengelände, auch bei recht weitem, aber ab-

geschlossenem (bestimmbarem) Benutzerkreis,4

– der Privatweg nur zu einem einzigen Haus bei alleiniger Benutzung durch
Bewohner und deren Besucher,5

– ein Privatparkplatz, den allein bestimmte Garagenmieter zum Ein- und
Ausfahren benutzen dürfen6 sowie Parkdecks für Bewohner eines Wohn-
blocks auch ohne Absperrung und Hinweisschild, wenn sich aus seiner
baulichen Gestaltung die Beschränkung für einen bestimmten Personen-
kreis ergibt,7

– Lehrerparkplatz einer Schule,8

– umzäuntes, abgeschranktes Krankenhausgelände,9

– durch umversetzte Bordsteine von der Fahrbahn getrennte Grünstreifen,
die durch Anlagen oder Bewuchs offensichtlich der Verkehrsbenutzung
entzogen sind,10

– Tiefgarage, deren Einstellplätze an bestimmte Personen vermietet sind,11

– ein Parkplatz, der auf Personen beschränkt ist, die in enger persönlicher
Beziehung zum Berechtigten stehen,12 ebenso ein Parkplatz, der den Mit-
arbeitern bestimmter Firmen vorbehalten ist, während die Benutzung
durch die Allgemeinheit nicht geduldet wird,13

– Parkraum nur für Übernachtungsgäste eines Gasthofes,14

2 BGHSt 16, 7.
3 VwV zu § 1 Rn. 2 Satz 2 StVO.
4 OLG Karlsruhe, VRS 60, 439; s.a. Hentschel / König / Dauer, § 1 StVO, Rn. 16.
5 Neues Polizei-Archiv, StVO § 1 Bl. 83.
6 OLG Braunschweig, VRS 27, 458.
7 OLG Hamburg, DAR 83, 99.
8 BayObLG, DAR 78, 201.
9 OLG Bamberg, VRS 76, 571.
10 OLG Köln, VRS 65, 156.
11 OLG Schleswig, VM 76, 28; LG Krefeld, DAR 88, 65.
12 OLG Hamburg, VRS 52, 369.
13 BayObLG, VRS 66, 290.
14 BGHSt 16, 11.
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– Parkhäuser und Tiefgaragen außerhalb der Betriebszeit15 sowie die Zu-
fahrten hierzu,16

– das Wagendeck eines Fährschiffes während des Übersetzens,17

– Flächen, die durch entfernbare Absperrpfosten, Schranken oder Ketten
nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich sind,18

– so z. B. abgesperrte oder absperrbare Parkbuchten vor Wohnhäusern,19

– Höfe, die ausschließlich als Wohnungszugang dienen,20
 d. h. grundsätz-

lich alle Wege, Flächen und Straßen, auf denen der Verfügungsberech-
tigte die allgemeine Verkehrsteilnahme ausdrücklich nicht duldet und dies
nicht nur durch Schilder, sondern auch durch wirksame Maßnahmen
(Schranken, Pfosten, Tore, Ketten o. Ä.) zum Ausdruck bringt; Schilder al-
lein, wie „Unbefugten ist der Zutritt verboten“ beeinträchtigen die Öffent-
lichkeit des Weges aber jedenfalls dann nicht, wenn der „befugte“ Benut-
zerkreis das Merkmal „Öffentlichkeit“ erfüllt,21

– Hofräume mit abschließbarem Rolltor, anderer Ausgestaltung der Parkflä-
che und konkreter Kennzeichnung (Nummerierung) der einzelnen Stell-
plätze sowie einem Schild, das ausdrücklich auf ein Privatgrundstück hin-
deutet.22

Ferner:
– Das Merkmal der Öffentlichkeit entfällt auch, wenn der Verkehrsraum ein-

deutig ersichtlich gestaltet ist. Nicht unbedingt erforderlich sind Einzelkon-
trollen, die Nichtberechtigten den Zugang unmöglich machen sollen oder
technische Vorrichtungen, die nur bestimmten Personen die Nutzung der
Fläche erlauben. Im vorliegenden Falle reichte das Gesamtbild der Zuwe-
gung (Schild über Zufahrt, Art der Anbindung an die Straße über Parkstrei-
fen und Gehweg und abgesenkte Bordsteinkante) aus, um nichtöffentli-
chen Verkehrsraum anzunehmen.23

– Bei einem von der öffentlichen Straße nicht einsehbaren, nur durch eine
schmale lang gezogene und tunnelartige Hausdurchfahrt erreichbaren
unbefestigten Hinterhof belegen die örtlichen Gegebenheiten nicht, dass
der Hof jedermann oder zumindest einer allgemein bestimmten größeren
Personengruppe zu Verkehrszwecken zur Verfügung stand und es sich
somit um einen öffentlichen Verkehrsraum handelt.24

15 OLG Stuttgart, DAR 80, 27 = VRS 57, 418.
16 AG Homburg / Saar, VM 87, 56.
17 OLG Karlsruhe, NZV 93, 77.
18 OLG Braunschweig, VRS 27, 458.
19 BayObLG, ZfS 82, 315.
20 BGH, NPA § 250 StGB, Blatt 10.
21 OLG Zweibrücken, DAR 80, 376.
22 OVG Saarlouis, NZV 93, 366.
23 VG Saarlouis, 5 K 621 / 92.
24 BGH, DAR 98, 399.
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– Der Garagenvorplatz eines Wohnhauses gehört nicht zum öffentlichen
Straßenverkehr.25 Bei der Prüfung der Frage, ob eine Duldung der Benut-
zung durch einen unbestimmten Personenkreis vorliegt, ist nicht auf den
inneren Willen des Verfügungsberechtigten, sondern auf die für etwaige
Benutzer erkennbaren äußeren Gegebenheiten abzustellen. Dabei recht-
fertigt das Fehlen einer Absperrung allein noch nicht die Annahme, dass
die Benutzung von Flächen, die ersichtlich Wohngebäuden zugeordnet
sind, nach dem Willen des Berechtigten nicht auf die zum Kreis der Haus-
bewohner gehörenden Personen beschränkt sind, sondern darüber hin-
aus der Allgemeinheit offen stehen soll. Der Umstand, dass auch andere
Personen – widerrechtlich, weil ohne Gestattung – die Fläche tatsächlich
anfahren und benutzen können, ist dabei unerheblich.

1.4 Öffentlichkeit
Der Begriff der Öffentlichkeit wird in zweifacher Hinsicht gebraucht. Einmal in
der Zusammensetzung
– öffentliche Straße (z. B. §§ 1 und 2 StVG)
und zum anderen in der Zusammensetzung
– öffentlicher Verkehr (z. B. § 1 StVO).
Der Begriff der Öffentlichkeit bezieht sich auf die Zweckbestimmung der
Straße als öffentliche Straße im Sinne des Straßenrechts und auf den auf öf-
fentlichen Straßen stattfindenden öffentlichen Straßenverkehr.
Der öffentliche Verkehr spielt sich somit auf öffentlichen Straßen ab. Öffentli-
che Straßen sind Verkehrsflächen, die tatsächlich einem unbestimmten nicht
durch persönliche Beziehungen verbundenen Personenkreis zur Benutzung
offenstehen.26

Zum Straßenbegriff gehören alle für den fließenden und ruhenden Straßen-
verkehr oder für einzelne Arten des Straßenverkehrs bestimmte Flächen ein-
schließlich der Plätze, der Sonderwege für Radfahrer, Reiter und Fußgänger
und der öffentlichen Parkplätze.27

1.5 Öffentlicher Verkehrsraum
Ein Verkehrsraum ist öffentlich, wenn er ohne Rücksicht auf eine Widmung
und ungeachtet der Eigentumsverhältnisse entweder ausdrücklich oder mit
stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten für jedermann oder
aber zumindest für eine allgemein bestimmte größere Personengruppe zur
Benutzung zugelassen ist und auch tatsächlich so genutzt wird.
Die Zugehörigkeit einer Fläche zum öffentlichen Verkehrsraum endet mit
einer eindeutigen, äußerlich manifestierten Handlung des Verfügungsbe-
rechtigten, die unmissverständlich erkennbar macht, dass ein öffentlicher

25 OLG Köln, VerkMitt 00 Nr. 95.
26 BGH, DAR 63, 132.
27 Burmann/Heß/Jahnke/Janker a.a.O., § 2 StVO Rn. 18.
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Verkehr nicht (mehr) geduldet wird (z. B. durch Schließen einer Parkplatz-
schranke).28

Im Verkehrsrecht unterscheidet man grundsätzlich drei Arten von öffentlichen
Straßen:
– die rechtlich-öffentlichen Straßen,
– die tatsächlich-öffentlichen Straßen und
– die beschränkt-öffentlichen Straßen.

1.5.1 Rechtlich-öffentlicher Verkehrsraum
Rechtlich-öffentliche Straßen sind alle Straßen, die nach dem Straßenrecht
des Bundes (§ 2 Bundesfernstraßengesetz) oder der Länder (z. B.: Saarlän-
disches Straßengesetz – § 6 SaarlStrG) förmlich dem Gemeingebrauch – un-
beschränkt oder beschränkt – gewidmet sind.

1.5.2 Tatsächlich-öffentlicher Verkehrsraum
Öffentlich im Sinne des Straßenverkehrsrechts sind aber auch nicht gewid-
mete, private Verkehrsflächen, die grundsätzlich von jedem benutzt werden
können – der tatsächlich-öffentliche Verkehrsraum.
Zum tatsächlich-öffentlichen Verkehrsraum zählen alle Verkehrsflächen, auf
denen ohne Rücksicht auf eine verwaltungsrechtliche Widmung oder auf die
Eigentumsverhältnisse aufgrund stillschweigender oder ausdrücklicher Dul-
dung des Berechtigten die Benutzung durch jedermann zugelassen ist.
Zum tatsächlich-öffentlichen Verkehrsraum zählen z. B.:
– Parkplätze von Einkaufszentren,29

– Gaststättenparkplätze, die jedem zugänglich sind,30 wobei die Öffentlich-
keit der Gaststätte auf die Eigenschaft des Parkplatzes als öffentlicher
Verkehrsraum grundsätzlich keinen Einfluss hat. Es hängt demnach nicht
von der Öffnungszeit einer Gaststätte ab, ob der Parkplatz dem öffentli-
chen Verkehr zuzurechnen ist oder nicht. Die Öffnungszeit hat nämlich
grundsätzlich keinen Einfluss darauf, ob der Parkplatz für jedermann zu
Verkehrszwecken genutzt werden kann.31 Anders wäre es, wenn der
Gastwirt für die Zeit der Betriebsruhe keinen öffentlichen Verkehr auf dem
Parkplatz mehr duldet und dies etwa durch Sperrung der Zufahrt oder
durch Ketten bzw. Schranken jedermann unmissverständlich erkennbar
macht.32

– Klinik- und Krankenhausgelände, das der Öffentlichkeit frei zugänglich ist,33

das gilt auch, wenn trotz Umzäunung und Zugangskontrolle öffentlicher
Verkehr stattfindet und das Klinikgebäude auch von Besuchern von Pati-

28 BGH, jurisPR-VerkR 16/2013.
29 OLG Saarbrücken, VRS 47, 54.
30 BGH, VRS 20, 453.
31 OLG Düsseldorf , NZV 92, 120.
32 OLG Hamm, NJW 67, 119; KG Berlin, VRS 60, 130.
33 KG Berlin, VM 83, 53.
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enten mit Kraftfahrzeugen benutzt werden kann, somit einem nicht näher
bestimmbaren Personenkreis zur Benutzung offensteht.34

– Parkhäuser, die jedermann zur Benutzung offen stehen,35

– Privatstraßen, wenn sie dem allgemeinen Verkehr zur Verfügung ste-
hen,36

– Tankstellen hinsichtlich der Flächen, die zum Tanken benutzt werden,37

– jedermann zugängliche Autowaschanlagen,38 Tankstellenzufahrten und
der Raum bei den Zapfsäulen39 während der Betriebszeiten, aber auch
außerhalb, wenn von Berechtigten keine Maßnahmen gegen die Benut-
zung, z. B. als Parkplatz, ergriffen werden (Kettenabsperrung pp.),40

– Großmarktgelände und -hallen, wenn diese einem bestimmten Personen-
kreis offenstehen,41 nicht aber, wenn zum Einlass ein Ausweis vorgezeigt
werden muss,

– die gemeinsame Zufahrt zu mehreren Wohnhäusern, wenn keine die Zu-
fahrt beschränkende Einrichtungen oder Sperrzeiten angebracht sind,42

– private Zufahrten zu Sand-, Kies- und Steingruben, die von jedermann als
Abholer benutzt werden können; private Forstwege, die von Holzkäufern
benutzt werden,43

– Mülldeponien44 auch bei Benutzungsbeschränkung auf Ein- und Umwoh-
ner,

– Bundesbahnvorplätze und -verladestellen, auch wenn die Zufahrt Unbe-
fugten durch ein Schild untersagt (aber nicht wirksam unterbunden) ist,45

– die Verladerampen für Luftfracht auf eingezäuntem Flughafen.46

– Ist das Gelände eines Reitvereins während eines Turniers jedermann zu-
gänglich, so nehmen in dieser Zeit Reiter auf den allgemein begehbaren
Wegen oder Flächen am Straßenverkehr teil.47

Ein Hinterhofparkplatz, der Kunden mehrerer ansässiger Firmen sowie den
Anwohnern ohne Begrenzung auf einen bestimmten – kontrollierbaren – Per-
sonenkreis offen steht, ist öffentlicher Verkehrsraum im Sinne des Straßen-
rechts.48

34 LG Dresden, NZV 99, 221.
34 OLG Karlsruhe, VRS 55, 372.
36 BGH, NJW 75, 444.
37 BGH, DAR 85, 287.
38 BayObLG, VRS 58, 216.
39 OLG Düsseldorf, VRS 59, 282.
40 KG Berlin, VRS 60, 130.
41 BayObLG, VRS 62, 133.
42 BayObLG, VRS 64, 375.
43 BGH, VM 1963, 68.
44 OLG Zweibrücken, DAR 80, 376.
45 OLG Oldenburg, VM 66, 54 = Bouska in VD 72, 65.
46 OLG Bremen, VRS 28, 24.
47 OLG Celle, VRS 92, 109.
48 OVG Münster, NJW 00, 602.
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Ob eine Grundstückszufahrt als öffentlicher Verkehrsraum anzusehen ist,
hängt von den Umständen des Einzelfalls (Verhalten / Maßnahmen des Ei-
gentümers, Beschilderung, Absperrung etc.) ab.49

1.5.3 Beschränkt-öffentlicher Verkehrsraum
Die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften sind auch auf beschränkt-öffent-
lichen Verkehrsflächen anzuwenden. Beschränkt-öffentlich sind Verkehrsflä-
chen, wenn sie nach der vom Verfügungsberechtigten getroffenen Zweckbe-
stimmung zwar nicht von jedermann, aber doch von einem großen,
unbestimmten Personenkreis benutzt werden dürfen.50 Zu beschränkt-öffent-
lichen Verkehrsflächen zählen beispielsweise Feld- und Waldwege, Fried-
hofs-, Kirch- und Schulwege.

49 OLG Düsseldorf, NJW 88, 922 m. w. N.
50 Janiszewski, Verkehrsstrafrecht a.a.O., Rn. 52.



28

� VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden
Brutscher, „Verkehrsstraftaten“, 9. Auflage 2016, ISBN 978−3−8011−0764−2

2 § 142 StGB – Unerlaubtes Entfernen vom
Unfallort

Gesetzestext:

§ 142 Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

(1) Ein Unfallbeteiligter, der sich nach einem Unfall im Straßenverkehr vom Un-
fallort entfernt, bevor er
1. zugunsten der anderen Unfallbeteiligten und der Geschädigten die Feststellung

seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung durch seine Anwe-
senheit und durch die Angabe, daß er an dem Unfall beteiligt ist, ermöglicht hat
oder

2. eine nach den Umständen angemessene Zeit gewartet hat, ohne daß jemand bereit
war, die Feststellungen zu treffen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Nach Absatz 1 wird auch ein Unfallbeteiligter bestraft, der sich

1. nach Ablauf der Wartefrist (Absatz 1 Nr. 2) oder
2. berechtigt oder entschuldigt
vom Unfallort entfernt hat und die Feststellungen nicht unverzüglich nachträglich er-
möglicht.

(3) Der Verpflichtung, die Feststellungen nachträglich zu ermöglichen, genügt
der Unfallbeteiligte, wenn er den Berechtigten (Absatz 1 Nr. 1) oder einer nahe gele-
genen Polizeidienststelle mitteilt, daß er an dem Unfall beteiligt gewesen ist, und wenn
er seine Anschrift, seinen Aufenthalt sowie das Kennzeichen und den Standort seines
Fahrzeugs angibt und dieses zu unverzüglichen Feststellungen für eine ihm zumut-
bare Zeit zur Verfügung hält. Dies gilt nicht, wenn er durch sein Verhalten die Feststel-
lungen absichtlich vereitelt.

(4) Das Gericht mildert in den Fällen der Absätze 1 und 2 die Strafe (§ 49 Abs. 1)
oder kann von Strafe nach diesen Vorschriften absehen, wenn der Unfallbeteiligte in-
nerhalb von vierundzwanzig Stunden nach einem Unfall außerhalb des fließenden
Verkehrs, der ausschließlich nicht bedeutenden Sachschaden zur Folge hat, freiwillig
die Feststellungen nachträglich ermöglicht (Absatz 3).

(5) Unfallbeteiligter ist jeder, dessen Verhalten nach den Umständen zur Verursa-
chung des Unfalls beigetragen haben kann.

2.1 Einführung
Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes1 begingen 25.842 Beteiligte an
einem Unfall mit Personenschaden in 2013 Unfallflucht.

Für 2013 weist die amtliche Verkehrsunfallstatistik für das gesamte Bundes-
gebiet aus, dass sich von 561.504 Unfallbeteiligten bei Verkehrsunfällen mit
Personenschaden 25.842 (4,6 %) unerlaubt vom Unfallort entfernten, bei den
an schwerwiegenden Unfällen mit Sachschaden Beteiligten (149.226) waren
es mit 14.588 Personen bundesweit sogar 9,8 %.2

1 Statistisches Bundesamt, Fachserie 8, Reihe 7, 2013.
2 Statistisches Bundesamt, Verkehrsunfälle, Zeitreihen, 2013.
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Weit größer als bei den Personenschadensunfällen und schwerwiegenden
Sachschadensunfällen ist der Unfallflüchtigenanteil jedoch bei den leichten,
sog. Bagatellunfällen, beispielsweise bei den zahlreichen Parkunfällen im ru-
henden Verkehr, bei denen lediglich Blechschäden entstehen. In Ballungs-
räumen bzw. Großstädten mit typischerweise hohem Unfallaufkommen die-
ser Art erreicht der Anteil der Verkehrsunfälle „mit Flucht“ an der Gesamtzahl
der registrierten Unfälle überhaupt häufig Prozentsätze von 50 %! Nach Erhe-
bungen der Polizei (vgl. Referat Karl, 41. VGT 2003, NZV 03, 457) soll jeder
6. Verkehrsunfall überhaupt ein solcher mit Flucht sein, sodass bundesweit
von ca. 400.000 Fluchtunfällen pro Jahr auszugehen wäre.
Die Tatmotive der Unfallflüchtigen sind vielfältig und individuell verschieden.
Der dem Menschen eigene „natürliche Fluchtimpuls“, Zeitnot, die Absicht, die
bevorstehende Schadensauseinandersetzung mit anderen Unfallbeteiligten
sowie den drohenden Rabattverlust in der Autoversicherung zu vermeiden,
spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Furcht vor der Aufdeckung und Ahn-
dung eigener Fehlverhaltensweisen im Straßenverkehr, wegen denen u.U.
Bußgeld, Punkte in Flensburg, Fahrverbot und Fahrerlaubnisentzug drohen.
Dass viele der Täter flüchten, weil sie zur Unfallzeit unter Drogen- und / oder
Alkoholeinfluss stehen, belegt z. B. die Verurteiltenstatistik: Fast 14 % der
2013 wegen Unfallflucht verurteilten Personen (5.700 von 40.583) haben ihre
Tat „in Trunkenheit“ begangen, bei den männlichen Verurteilten (29.688) wa-
ren es sogar 15,8 % (4.684 Personen).3

Wie groß der (ermittelte) Täterkreis ist, der in der jüngeren Vergangenheit we-
gen unerlaubten Entfernens vom Unfallort Bekanntschaft mit Polizei und Ju-
stiz gemacht hat, zeigt das VZR des KBA: Ende 2013 existierte dort ein Be-
stand von rd. 360.000 Personen, die wegen einer Tat gem. § 142 StGB mit
„Punkten in Flensburg“ eingetragen waren.4

2.1.1 Schutzzweck des § 142 StGB
Das durch die Norm geschützte Rechtsgut ist das zivilrechtliche Feststel-
lungs- und Beweissicherungsinteresse anderer Unfallbeteiligter bzw. anderer
Geschädigter.

Durch die von jedem Unfallbeteiligten zu ermöglichenden Feststellungen über
Ursache, Umstände und Folgen des Unfalls sollen entstandene Ansprüche
gesichert und ungerechtfertigte Forderungen abgewehrt werden.5 § 142
greift demzufolge nicht bei bloßer Eigenschädigung, weil hier keine privat-
rechtlichen Interessen Dritter zu schützen sind, sofern das unfallgeschädigte
Fahrzeug nicht fremdes Eigentum (z. B. des Arbeitgebers, des Dienstherrn,
einer Miet- oder Leasingfirma) ist.

Nicht zum Schutzzweck der Norm gehört auch die Ermöglichung bzw. Erleich-
terung der Strafverfolgung; dies kann allenfalls ein Nebeneffekt sein, indem
beispielsweise im Zuge polizeilicher Unfallaufnahme und Beweissicherung

3 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 3 „Strafverfolgung 2013“.
4 KBA, Verkehrsauffälligkeiten, Bestand: am 1.1.2014.
5 Amtl. Begr., BT-Drs. 7/2434, S. 4 – 6.
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auch Straftaten des (Warte-)Pflichtigen entdeckt und beanzeigt werden (z. B.
fahrlässige Körperverletzung o. Tötung / Verkehrsgefährdung / Trunkenheit
pp.). Insoweit ist § 142 StGB eine Durchbrechung des sonst durchgängig gel-
tenden „Grundsatzes der straflosen Selbstbegünstigung“, der von keinem Tä-
ter sonstiger Straftaten eine aktive Mitwirkung an der Verfolgung seiner Tat
verlangt bzw. Schweigen, Leugnen oder Falschangaben straflos lässt.6

Dass ein Unfallbeteiligter bei klarer Haftungslage und nach Erfüllung des
Feststellungsinteresses des oder der anderen Beteiligten beispielsweise
nicht auch noch seine (mangelnde) Fahrtüchtigkeit (Trunkenheit) feststel-
len und hierfür weiter warten muss, obwohl sonst alle relevanten Tatsachen
zugunsten anderer getroffen sind, ist in der Rechtsprechung anerkannt.7

2.1.2 Anwendungsbereich
Nur auf Unfälle im Straßenverkehr, nicht auch auf solche im Bahn-, Schiffs-
oder Luftverkehr ist § 142 StGB anwendbar.8 Zur näheren Definition des Be-
griffs Verkehrsunfall vgl. unter 2.3.2.

2.1.3 Möglicher Täterkreis
Nicht nur Fahrzeugführer, sondern auch Beifahrer, Fußgänger, Reiter, Rad-
fahrer, Inlineskater pp., also alle Arten von (Straßen-)Verkehrsteilnehmern
werden von der Norm erfasst. Das gilt u. U. auch für den mitfahrenden Fahr-
zeughalter, der den betrunkenen Unfallbeteiligten nicht von der Weiterfahrt
abgehalten oder für den Mitfahrer, der auf die Führung des Fahrzeuges Ein-
fluss genommen hat (vgl. hierzu auch Abschnitt 2.3.3).

Der Führer eines stehenden Fahrzeugs, auf das (beim Abbiegen, Parken,
etc.) aufgefahren wurde, ist allerdings nur dann wartepflichtig, wenn er sich
nicht ordnungsgemäß verhalten hat bzw. wenigstens ein dahin gehender Ver-
dacht besteht, sein Verhalten folglich „zum Unfall beigetragen haben kann“,
und er deshalb als Unfallbeteiligter im Sinne des § 142 Abs. 5 StGB (wort-
gleich: § 34 Abs. 2 StVO) anzusehen ist.9

Entscheidend ist, ob der Täter „Unfallbeteiligter“ (siehe Definition unter 2.3.3)
ist. Nur solche werden von § 142 StGB erfasst.

Darüber hinaus muss beim Unfall ein fremder Schaden (Personen- oder
Sachschaden) entstanden sein.

6 Schönke / Schröder a.a.O., zu § 142 StGB; Rn. 1, 1a; Volk in DAR 81, 81 ff.; BVerfGE 16, 191; =
NJW 63, 1195; BGHSt 9, 267.

7 BayObLG VRS 65, 83; OLG Zweibrücken, NJW 89, 2765; OLG Zweibrücken, DAR 91, 431.
8 Hentschel / König / Dauer a.a.O., zu § 142 StGB, Rn. 21.
9 BayObLG, VRS 42, 200.
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2.1.4 Deliktscharakter
§ 142 StGB ist zu qualifizieren als:
– Vergehen (Strafdrohung: Freiheitsstrafe bis 3 Jahre oder Geldstrafe),
– abstraktes (Vermögens-)Gefährdungsdelikt,
– hinsichtlich der Abs. 2 und 3 echtes Unterlassungsdelikt (gebotenes Tun

wird pflichtwidrig unterlassen),
– Offizialdelikt (das von Amts wegen verfolgt wird und bei dem ein Strafan-

trag nicht erforderlich ist),
– Vorsatzdelikt (fahrlässige Begehung nicht möglich!), wobei grundsätzlich

bedingter Vorsatz (dolus eventualis = billigende Inkaufnahme der Tatbe-
standsverwirklichung) genügt10 und nur bei § 142 Abs. 3 Satz 2 StGB
(Vereitelung nachträglicher Feststellungen) Absicht (= gesteigerter Vor-
satz) erforderlich ist,

– Vollendungsdelikt (Versuch ist nicht strafbar, siehe § 23 StGB), 
– echtes Sonderdelikt (kann nur vom Unfallbeteiligten, aber nicht von „je-

dermann“ begangen werden).

2.1.5 Täterschaft und Teilnahme
Nur derjenige, der als Unfallbeteiligter i. S. v. § 142 Abs. 5 StGB gilt (vgl. Ab-
schnitt 2.3.3), kann Täter des Deliktes des unerlaubten Entfernens vom Un-
fallort sein.11

Nicht-Unfallbeteiligte können allerdings als Teilnehmer an der Straftat bestraft
werden, wenn sie hierzu einen Tatbeitrag in Form der Anstiftung (§ 26 StGB)
oder der Beihilfe (§ 27 StGB) leisten.

Als Anstifter gilt jeder, der den Tatentschluss des Haupttäters hervorruft, in-
dem er ihn z. B. zur Flucht ermuntert.12

Beispiele:
– Ein Mitfahrer (oder: Passant, andere Person) fordert den wartepflichtigen

Unfallbeteiligten auf: „Fahr weiter“.
– Unfallfahrer Müller beschädigt ein parkendes Fahrzeug und wartet zu-

nächst eine angemessene Zeit am Unfallort. Da kein Feststellungsberech-
tigter eintrifft, fährt er nach Hause, in der Absicht, nunmehr gemäß § 142
Abs. 2 StGB unverzüglich nachträgliche Feststellungen zu ermöglichen
und die Polizei aufzusuchen. Hiervon rät ihm aber seine Freundin so ein-
dringlich ab, dass er die ursprünglich beabsichtigte nachträgliche Mel-
dung schließlich unterlässt.

Wegen Beihilfe kann bestraft werden, wer zwar nicht den Tatentschluss des
(bereits tatentschlossenen) Unfallbeteiligten erst hervorruft, aber dessen Tat
bewusst erleichtert oder fördert bzw. den (noch unsicheren) Tatentschluss
festigt.

10 Fischer a.a.O., zu § 142; OLG Köln, DAR 02, 88.
11 BGHSt 15, 1.
12 OLG Stuttgart, NJW 81, 2369; OLG Zweibrücken, VRS 75, 292.
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Beihilfe kann durch aktive Tathilfe (z. B. durch Wegbringen des Unfallfahrers
oder -fahrzeuges von der Unfallstelle, durch Mithilfe bei der Beseitigung von
Unfallspuren), aber auch durch psychisches Zutun bzw. bloße verbale Bestär-
kung13 erfolgen.

Beispiele:
– Der Beifahrer antwortet dem Unfallfahrer nach dem Unfall auf dessen

Frage, ob er wegen seiner alkoholischen Beeinflussung nicht besser weg-
fahren solle : „Ja, das ist besser, schau zu, dass du wegkommst!“

– Ein Bekannter, den der Unfallfahrer zur Unfallstelle gerufen hat, weil sein
Fahrzeug nicht mehr fahrbereit ist, fährt den Unfallfahrer vom Unfallort
weg, bevor dieser die notwendigen Feststellungen hat treffen lassen bzw.
eine angemessene Zeit gewartet hat.

– Ein Werkstattbesitzer hilft dem Unfallfahrer in Kenntnis der Vorgeschichte
(d. h. des Unfalles wie auch des Umstandes, dass der Unfallfahrer durch
eine schnelle Reparatur Feststellungen vereiteln will), verräterische Un-
fallspuren am Fahrzeug zu beseitigen.

– Beihilfe zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort kann auch noch gelei-
stet werden, wenn der Täter sich zwar bereits von der Unfallstelle entfernt,
jedoch weder sein Fahrtziel erreicht noch sich endgültig in Sicherheit ge-
bracht hat.14

Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch Beihilfe durch Unterlassen
(§§ 142, 27, 13 StGB) gegeben sein.

OLG Stuttgart15:
„Der an der Unfallstelle anwesende Halter und Eigentümer eines Kraftfahr-
zeuges, der den von ihm zum Führer desselben ermächtigten Unfallverursa-
cher nicht an der Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug hindert, obwohl ihm dies
möglich ist, leistet Beihilfe zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort.“
Voraussetzung einer Beihilfe durch Unterlassen ist aber, dass der Gehilfe eine
Erfolgsabwendungspflicht (Garantenstellung) i. S. v. § 13 StGB hat.16

Beispiel:
– Der am Unfallort anwesende Fahrzeughalter hindert den unfallverursa-

chenden Fahrer nicht daran, die Unfallstelle unerlaubt zu verlassen. Die
Garantenstellung ergibt sich hier aus der Verfügungsberechtigung (Sach-
herrschaft) des Halters über das unfallbeteiligte Fahrzeug.

13 OLG Zweibrücken, VRS 75, 292 (294); BayObLG, DAR 84, 240.
14 BayObLG, StVE Nr. 20 zu § 142 StGB.
15 NJW 81, 2369 m.w.N.
16 Gebhardt a.a.O., zu § 142 StGB.
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Beispiel:
aus „Saarbrücker Zeitung“

Für die Fahrten, die er gemeinsam
mit seinem Freund unternommen
habe, habe er lediglich einen Beitrag
zum Benzingeld geleistet. Daher sah
das Gericht ihn auch nicht, wie ur-
sprünglich in der Anklageschrift for-
muliert, als Halter oder Verfügungs-
berechtigten an.

Wegen Beihilfe zum unerlaubten
Entfernen vom Unfallort forderte der
Staatsanwalt für den bislang nicht
vorbestraften Angeklagten eine Geld-
strafe von 40 Tagessätzen à 10 Euro
und einen Entzug der Fahrerlaubnis
von insgesamt neun Monaten.

Richter Steffen Engel verurteilte
den 24-Jährigen wegen Beihilfe zur
Unfallflucht zu 30 Tagessätzen à
10 Euro. Auf seine Fahrerlaubnis
muss der Angeklagte insgesamt
acht Monate verzichten. In einem ge-
sonderten Verfahren war sein Freund
wegen Unfallflucht bereits zu 60 Ta-
gessätzen à 15 Euro verurteilt wor-
den. – os. –

24-Jähriger wegen Beihilfe
zur Unfallflucht verurteilt

Nach Unfall den Wagen des Freundes weggefahren

Obwohl er während des Unfalls
noch nicht einmal im Wagen gesessen
hatte, musste sich ein 24-jähriger
Türke vor dem Lebacher Amtsgericht
verantworten. Sein Freund, der ohne
Fahrerlaubnis gefahren war, hatte
im Juli letzten Jahres, kurz nach Mit-
ternacht, vor einer Lebacher Disko-
thek einen anderen Wagen beschädigt
und einen Schaden von 1 500 Euro
verursacht.

Nach dem Unfall bekam der Fahrer
Angst und bat seinen Landsmann, ihn
schnell von der Unfallstelle wegzu-
bringen. Der 24-Jährige folgte der
Bitte, setzte sich ans Steuer und ver-
ließ mit dem Wagen den Parkplatz.

Vor Gericht erklärte der Ange-
klagte, dessen Aussagen durch einen
Dolmetscher übersetzt wurden, er
habe die Wagenschlüssel nicht herge-
ben wollen, aber sein Freund habe sie
ihm weggenommen. Dessen Bruder
sei der Besitzer des Fahrzeugs und
trage auch alle anfallende Kosten.

Wegen fehlender Garantenstellung liegt jedoch keine Beihilfe durch Un-
terlassen vor, wenn
– der Halter des unfallbeteiligten Fahrzeuges duldet, dass der Unfallfahrer

sich zu Fuß oder mit einem anderen Verkehrsmittel als dem zuvor geführ-
ten entfernt, denn eine generelle Einstandspflicht des Halters für das Han-
delns des Fahrers besteht nicht;

– der Halter an der Unfallstelle nicht anwesend ist und später untätig bleibt,
wenn der Unfallfahrer mit dem beschädigten Fahrzeug bei ihm zu Hause
eintrifft;

– die Ehefrau des Unfallfahrers, die nicht Halterin bzw. Eigentümerin des un-
fallbeteiligten Fahrzeuges ist, ihren Ehemann nicht hindert, die Unfallstelle
unerlaubt zu verlassen.
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Tätige Reue beim Anstifter oder Gehilfen:
§ 142 Abs. 4 StGB beinhaltet einen Strafaufhebungs- bzw. Strafmilderungs-
grund zugunsten des Unfallbeteiligten, der bestimmte, in Abs. 4 geregelte Be-
dingungen erfüllt (vgl. Abschnitt 2.5).
Erfüllt nicht der Unfallbeteiligte selbst, sondern der Gehilfe oder Anstifter einer
Unfallflucht die Voraussetzungen der tätigen Reue nach Abs. 4 (z. B. der Ehe-
mann, der seine Ehefrau zunächst zur Unfallflucht angestiftet hat, dann aber
selbst unter den Voraussetzungen des Abs. 4 die erforderlichen Feststellun-
gen ermöglicht), dürften einer analogen Anwendung auf seinen Tatbeitrag
keine durchgreifenden Bedenken entgegenstehen. Denn der Anstifter oder
Gehilfe hat mit seiner tätigen Reue u. U. genau das zugunsten des Geschä-
digten bewirkt, was dem Unfallbeteiligten gemäß § 142 Abs. 4 StGB aus-
drücklich zugute kommen soll (vgl. § 28 Abs. 2 StGB).17

17 Grohmann in DAR 98, 488.


